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Beitrittserklärung zum 

Touristik-und Kulturverein der Verbandsgemeinde Eich e.V. 

Hauptstraße 26, 67575 Eich 
 
 
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Touristik- und Kulturverein der Verbandsgemeinde Eich e.V. 

 

Ab dem:            

 

Name, Vorname:           

 

Verein/ Firma:            

 

Anschrift/Betriebsstätte:           

 

PLZ/ Ort:            

 

Telefon/ Mobilnummer:           

 

E-Mail-Adresse:           

 

Homepage (wenn vorhanden):          

 

Mit meiner Unterschrift erkläre ich meinen Beitritt zum Touristik-und Kulturverein der 

Verbandsgemeinde Eich und erkenne gleichzeitig die Satzung des Touristik-und Kulturvereins der 

Verbandsgemeinde Eich an. Ich stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten zum 

Zwecke der Mitgliederverwaltung und Bewerbung meines Angebotes (Übernachtungen, Gastronomie, 

Winzer, Hofladen, Führungen, etc.) bis auf Widerruf, zu. Das von mir zugesendete Bildmaterial darf für 

Marketingmaßnahmen, wie Internet, Broschüren, Karten verwendet werden. 

 

 

 _______________________________________________________________________ 

      Ort, Datum und Unterschrift  



                                                  

Stand: 15.08.2024 

 

 

 

 

 

 

Beitragsordnung des Touristik- und Kulturvereins der Verbandsgemeinde Eich 

e.V. 

 

Artikel 1   Beitragspflicht 

 

Die Mitglieder sind verpflichtet, die in dieser Beitragsordnung festgelegten Beiträge zu 

entrichten und die sonstigen Bestimmungen der Beitragsordnung einzuhalten (§ 8 b der 

Satzung). 

Artikel 2   Eingruppierung 

(1) Bei der Aufnahme in den Touristik- und Kulturverein der Verbandsgemeinde Eich 

werden die Mitglieder in eine Beitragsgruppe eingruppiert. 

(2) Ändern sich nach der Aufnahme die Grundlagen für die Eingruppierung, ist das 

Mitglied verpflichtet, dies der Vereinsgeschäftsstelle mitzuteilen. 

(3) Bei begründeten Zweifeln über die Richtigkeit der Eingruppierung entscheidet der 

Vorstand. 

Artikel 3   Mitgliedsbeiträge 

Es werden folgende Jahresbeiträge von den Mitgliedern erhoben: 

 

a) Ortsgemeinden      0,50 Cent je Einwohner 

b) Einzelpersonen      15,00 Euro 

c) Vereine 

bis 49 Mitglieder      30,00 Euro 

bis 50 Mitglieder      60,00 Euro   

d) Weinbau/ Landw. Betriebe    60,00 Euro 

e) Gastronomiebetriebe     60,00 Euro 

f) Beherbergungsbetriebe      60,00 Euro   

g) Einzelhandel, Handwerk, Banken 

   sonstige Unternehmen     60,00 Euro 
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Ermächtigung zum Einzug von Forderungen mittels Lastschriften 

 

Hiermit ermächtige(n) ich/wir Sie widerruflich, die von uns/mir zu entrichtenden Zahlungen des Jahres-

Mitgliedsbeitrags bei Fälligkeit zulasten meines/unseres Kontos mittels Lastschrift einzuziehen. 

 

Name und Anschrift des Zahlungsempfängers: 

Touristik-und Kulturverein der Verbandsgemeinde Eich e.V 

Hauptstraße 26 

67575 Eich 

 

Name und Anschrift des Zahlungspflichtigen: 

       

       

       

IBAN 

BIC: 

Kreditinstitut: 

 

Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des 

kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen werden im 

Lastschriftverfahren nicht vorgenommen. 

 

             

        Ort, Datum und Unterschrift 

 


